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(54) Sekundärverriegelungsmittel und Steckverbindergehäuse mit einem 
Sekundärverriegelungsmittel

(57) Die Erfindung betrifft ein Sekundärverriege-
lungsmittel zum Verhindern des werkzeuglosen Lösens
einer Steckverbinderverriegelung eines Steckverbinder-
gehäuses mit einem als Primärverriegelungsmittel aus-
gebildeten Verriegelungsbügels und einem aus dem
Steckverbindergehäuse herausragenden gehäuseseiti-
gen Befestigungsbolzen, wobei das Sekundärverriege-
lungsmittel als ein Federblech ausgebildet ist und das

Federblech eine Öffnung zur Befestigung am Verriege-
lungsbügel aufweist, wobei das Federblech eine Öffnung
für den gehäuseseitigen Befestigungsbolzen und eine
dazu benachbarte Öffnung aufweist, die derart am Fe-
derblech angeordnet ist, dass dieses mittels eines lös-
baren Verbindungsmittels am Befestigungsbolzen mit
seiner Öffnung festgelegt werden kann und ein Betätigen
des Verriegelungsbügels vom Verriegelungsbolzen da-
durch verhindert wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Sekundär-
verriegelungsmittel gemäß dem Oberbegriff von An-
spruch 1 sowie ein Steckverbindergehäuse mit einem
Sekundärverriegelungsmittel gemäß Anspruch 6.
[0002] Im Gebiet der elektrischen und elektronischen
Steckverbinder ist es üblich, die Kontaktträger in einem
Steckverbindergehäuse unterzubringen. Dabei werden
typischerweise Stift- und Buchsengehäuse oder allge-
mein erstes Gehäuseteil und zweites Gehäuseteil mit-
einander mechanisch verbunden.
[0003] Darüber hinaus ist es üblich, neben dem reinen
Zusammenstecken der Steckverbindergehäuse eine
mechanische Verrastung oder Verriegelung vorzuse-
hen, dass der Steckverbinder nach bestimmungsgemä-
ßem Stecken nicht mehr unbeabsichtigt getrennt werden
kann.
[0004] Im Stand der Technik wird zwischen Rund-
steckverbindem und Rechtecksteckverbindem unter-
schieden.
[0005] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Sekun-
därverriegelung für Rechtecksteckverbinder mit einem
Verriegelungsbügel.
[0006] Im Stand der Technik sind Rechtecksteckver-
binder mit Verriegelungsbügel bekannt. Dabei wird ein
erstes Steckverbindergehäuse an einem zweiten Steck-
verbindergehäuse mittels eines bewegbaren Verriege-
lungsbügels mechanisch arretiert. Als Gegenarretiermit-
tel dient in der Regel ein Arretierbolzen.
[0007] Allerdings ist von Nachteil, dass diese Steck-
verbinder im eingebauten Zustand und somit auch im
Betriebszustand entgegen ihrer Bestimmung lösbar mit-
einander verbunden sind und daher unter Last getrennt
werden können.
[0008] Grundsätzlich darf ein Steckverbinder nicht un-
ter Last gezogen werden. Unter Last darf nur eine Steck-
vorrichtung gesteckt oder getrennt werden. Eine Steck-
vorrichtung hat gegenüber einem Steckverbinder andere
Bemessungswerte und ist für das Trennen unter Last
ausgelegt.
[0009] Ganz allgemein schreibt auch die IEC 61984
als Internationaler Standard für Steckverbinder vor, dass
Steckverbinder unter Last nicht getrennt werden dürfen.
[0010] Bei den im Markt befindlichen Steckverbindern
kann dies jedoch nur dadurch gewährleistet werden,
dass sich die Anwender an diese Vorschrift letztendlich
halten.
[0011] In der Praxis hat sich aber gezeigt, dass trotz
des Verbotes des Trennens solcher Steckverbinder, die-
se regelmäßig getrennt werden.
[0012] Ganz allgemein formuliert ist daher Aufgabe
der vorliegenden Erfindung, ein Lösen eines Steckver-
binders ohne Werkzeug zu verhindern.
[0013] Die Lösung dieser Aufgabe ist es, ein Sekun-
därverriegelungsmittel für vorbesagte Steckverbinder
bereitzustellen, welches wahlweise nachträglich oder zu-
sammen mit neu hergestellten Steckverbindern bereit-

gestellt wird und das verhindert, dass die Verriegelungs-
bügel der Steckverbinder geöffnet werden können.
[0014] Die Erfindung wird mittels eines Sekundärver-
riegelungsmittels gemäß den Merkmalen von Anspruch
1 gelöst.
[0015] Erfindungsgentäß wird auch ein Steckverbin-
dergehäuse gemäß den Merkmalen von Anspruch 6 vor-
geschlagen.
[0016] Das erfindungsgemäße Sekundärverriege-
lungsmittel kann nur mittels eines Werkzeuges oder je-
denfalls nur mittels geplanten, bewussten, bestim-
mungsgemäßen Lösens entfernt werden.
[0017] Das Sekundärverriegelungsmittel ist dabei vor-
zugsweise aus einem Federblech ausgebildet mit einer
Öffnung zum Befestigen des Federbleches am Verrie-
gelungsbügel eines Steckverbindergehäuses, sowie ei-
ner weiteren Öffnung für den gehäuseseitigen Befesti-
gungsbolzen und einer dazu benachbarten Öffnung, die
derart am Federblech angeordnet ist, dass das Feder-
blech mittels eines lösbaren Verbindungsmittels am ge-
häuseseitigen Befestigungsbolzen mit seiner weiteren
Öffnung festgelegt werden kann und dadurch ein Lösen
des Verriegelungsbügels am Bolzen verhindert wird.
[0018] Anders ausgedrückt verhindert das Sekundär-
verriegelungsmittel mit seinen Öffnungen, dass das Pri-
märverriegelungsmittel gelöst werden kann.
[0019] In einer materialsparenden, vorteilhaften Aus-
gestaltung wird das Federblech als ein zungenförmig
länglich ausgebildetes Federblech hergestellt. Im ein-
fachsten Falle als eine Federzunge mit drei Löchern. An
dem ersten Loch kann das Federblech am Verriege-
lungsbügel oder allgemein an der Primärverriegelung
des Steckverbindergehäuses befestigt werden, wobei
das an dem anderen Ende der Federzunge angeordnete
Loch bzw. die dort angeordnete Öffnung zum Festlegen
am gehäuseseitigen Befesügungsbolzen für den Verrie-
gelungsbügel dient.
[0020] Insofern nutzt das Sekundärverriegelungsmit-
tel erfindungsgemäß als Gegenrastmittel, das gleiche
Gegenrastmittel wie das Primärverriegelungsmittel und
zwar den Befestigungsbolzen.
[0021] In einer einfachsten Ausführungsform hat der
Verriegelungsbügel einen Verriegelungsarm mit einer
Rastnase, der sich am Befestigungsbolzen des korre-
spondierenden Gehäuses verhakt. An diesem Befesti-
gungsbolzen wird die erfindungsgemäße Sekundärver-
riegelung arretiert. Um ein manuelles Öffnen des Sekun-
därverriegelungsmittels zu verhindern, verfügt dieses
über die zuvor besagte dritte Öffnung, die in vorteilhafter
Weise zwischen der ersten und der zweiten Öffnung an-
geordnet ist. Diese Öffnung dient dem Befestigen des
Sekundärvemegelungsmittel am Primärverriegelungs-
mittel.
[0022] In einer vorteilhaften Ausgestaltung wird im Pri-
märverriegelungsmittel bzw. im Verriegelungsbügel eine
Gewindeöffnung angebracht, so dass das Sekundärver-
riegelungsmittel mit seiner dafür vorgesehenen Öffnung
am Verriegelungsbügel in seiner bestimmungsgemäßen
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Position, vorzugsweise mittels einer Schraube, festge-
legt werden kann.
[0023] Da in dieser bestimmungsgemäßen Position
das Sekundärverriegelungsmittel mit einer seiner Öff-
nungen den Befestigungsbolzen umschließt bzw. der
Befestigungsbolzen durch diese Öffnung zumindest teil-
weise hindurchragt, lässt sich der Verriegelungsbügel in
dieser Stellung nicht öffnen.
[0024] Wird als Arretiermittel für das Festlegen des Se-
kundärverriegelungsmittels am Primärverriegelungsmit-
tel mit einer Schraube oder einem Verriegelungsmittel
verbunden, welches nur mit einem Werkzeug lösbar ist,
so erhält man Im Ergebnis ein Sekundärverriegelungs-
mittel, welches nicht werkzeuglos lösbar ist und damit
einen nicht werkzeuglos lösbaren Steckverbinder bzw.
ein nicht werkzeuglos lösbares Steckverbindergehäuse.
[0025] Ferner sieht die Erfindung ein Steckverbinder-
gehäuse mit einem ersten Gehäuseteil und einem zwei-
ten Gehäuseteil vor, wobei am ersten Gehäuseteil ein
Befestigungsbolzen angebracht ist und am zweiten Ge-
häuseteil ein Befestigungsbügel oder allgemein ein Pri-
märverriegelungsmittel, welches am Befestigungsbol-
zen verrastbar ist, um die beiden Steckverbindergehäu-
seteile mechanisch miteinander zu verriegeln bzw. zu
verrasten.
[0026] Dieses erfindungsgemäße Steckverbinderge-
häuse verfügt an seinem Primärverriegelungsmittel Ober
eine, wie zuvor beschriebene Sekundärverriegelung
bzw. ein wie zuvor beschriebenes Sekundärverriege-
lungsmittel, welches in einer einfachsten und vorteilhaf-
ten Ausführungsform, mittels einer Niete, am Primärver-
riegelungsmittel drehbar befestigt ist.
[0027] Dabei weist das Sekundärverriegelungsmittel
drei Öffnungen auf, die mit drei Öffnungen am Primär-
verriegelungsmittel in Deckung zu bringen sind. Die eine
endseitige Öffnung ist an der dazu korrespondierenden
Befestigungsöffnung am Bügel, vorzugsweise mittels ei-
ner Niete, drehbar gelagert.
[0028] Durch Verdrehen des Sekundärverriegelungs-
mittels in die bestimmungsgemäße Position lässt sich
die zweite Öffnung am Sekundärverriegelungsmittel in
eine korrespondierende Lage zur zweiten Öffnung am
Primärverriegelungsmittel bringen. In dieser Position
durchdringt ein Teil, vorzugsweise das eine Ende des
Befestigungsbolzens, die dritte Öffnung im Sekundärver-
riegelungsmittel, so dass dieses gegen Verdrehen gesi-
chert ist.
[0029] In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung
liegen damit auf einer geometrischen Achse die drei zu-
vor genannten Löcher bzw. Befestigungspunkte.
[0030] Weitere Vorteile, Ziele und Einzelheiten der Er-
findung ergeben sich aus der Beschreibung von Ausfüh-
rungsbeispielen anhand der Zeichnungen. Die Zeich-
nungen zeigen wie folgt:

Fig. 1 eine Draufsicht auf ein erfindungsgemäßes Se-
kundärverriegelungsmittel;

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht eines erfindungs-

gemäßen Steckverbindergehäuses;
Fig. 3 eine vereinfachte Unteransicht des erfindungs-

gemäßen Steckverbinders gemäß Fig. 2.

[0031] Die Fig. 1 zeigt in seiner einfachsten Form ein
erfindungsgemäßes Sekundärverriegelungsmittel 12 mit
drei Öffnungen 14, 15, 16. Das in Fig.1 gezeigte Sekun-
därverriegelungsmittel 12 ist als ein Federblech 20 aus-
gebildet, welches eine längliche Zungenform aufweist.
Das Federblech 20 lässt sich dabei senkrecht zur Pro-
jektionsachse zu der Ansicht in Fig. 1 federnd auslenken.
Dadurch lässt sich das Federblech 20 bei Befestigung,
in der Fig. 1 linken Öffnung 16, um einen Winkel α aus
der Plattebene auslenken, was zur Montage des Sekun-
därverriegelungsmittels 12 notwendig ist.
[0032] Die Öffnung 16 dient dabei der Befestigung des
Sekundärverriegelungsmittels 12 an einem Primärver-
riegelungsmittel 7, allgemein an einer Steckverbinder-
verriegelung 7.
[0033] Die Öffnung 14 dient der Befestigung und damit
Arretierung des Primärverriegelungsmittels 7 an einem
Befestigungsbolzen 7a, wie dies aus Fig. 2 ersichtlich ist.
[0034] Die Wirkungsweise des erfindungsgemäßen
Sekundärverriegelungsmittels 12 lässt sich am einfach-
sten anhand der Fig. 2 erläutern.
[0035] In Fig. 2 ist ein Steckverbindergehäuse 1 ge-
zeigt, welches aus einem ersten Gehäuseteil 2 und ei-
nem zweiten Gehäuseteil 3 besteht.
[0036] Das erste Gehäuseteil 2 verfügt über einen seit-
lichen Kabelausgang 4, wobei das zweite Gehäuseteil 3
als Anschlussgehäuse ausgebildet ist und an dessen un-
terem Ende sich ein Anschlussflansch 5 für eine Gehäu-
sewand befindet.
[0037] Die beiden Gehäuseteile werden mittels einer
Primärverriegelung 7 bzw. allgemein einer Steckverbin-
derverriegelung 7 miteinander verrastet bzw. verriegelt.
Die Steckverbinderverriegelung 7 besteht in ihrer ein-
fachsten Ausführungsform, wie in Fig. 2 gezeigt, aus ei-
nem Verriegelungsbügel 7a, welcher schwenkbar am
Drehlager 30 des zweiten Gehäuseteils 3 befestigt ist.
Dadurch lässt sich der Verriegelungsbügel von einem
Öffnungs- in einen Verriegelungszustand überführen, in
dem dieser um das Drehlager 30 verschwenkt wird. Zur
Verriegelung des Verriegelungsbügels 7a verfügt das er-
ste Gehäuse über ein Befestigungsbolzen 7b, an dem
sich mit Vorteil ein Verriegelungsarm 9 des Verriege-
lungsbügels 7a verhaken kann. Dies kann insbesondere
dadurch bewerkstelligt werden, dass der Verriegelungs-
arm 9 über eine Rastnase 10 verfügt, die sich am Befe-
stigungsbolzen 7b verhaken kann. Der Verriegelungsbü-
gel 7a wird mit einer nicht dargestellten Rückstellfeder
am Drehlager 30 angebracht.
[0038] Wie in Fig. 2 am linken Verriegelungsbügel 7a
ersichtlich, ist ein Sekundärverriegelungsmittel, gemäß
Fig. 1, mit einem Verbindungsmittel 13 am Verriege-
lungsbügel 7a befestigt. Sofern das Arretiermittel 7 bzw.
wie in Fig. 2 und Fig. 3 gezeigt, die Schraube 17 nicht
am Verriegelungsbügel 7a in einem dort befindliches
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Montageloch bzw. einer dort befindliche Gewindeöff-
nung befestigt ist, lässt sich das Sekundärverriegelungs-
mittel 12 federnd aus der Zeichenebene heraus ausfe-
dern und um die Öffnung 16 und damit das Verbindungs-
mittel 13 drehend verschieben.
[0039] Auf diese Art und Weise lässt sich das Sekun-
därverriegelungsmittel 12 in seine bestimmungsgemäße
Position, um das Verbindungsmittel 13 verdrehen und
entgegen der ausgelenkten Federrichtung mit seiner Öff-
nung 14 über das Ende des Befestigungsbolzens 7b ein-
rasten.
[0040] In diesem Zustand lässt sich bereits der Verrie-
gelungsbügel 7a nicht mehr öffnen. Zur Sicherung des
Sekunärverriegelungsmittels 12 am Verriegelungsbügel
7a kann dieser mittels einer Schraube 17 am Verriege-
lungsbügel 7a festgeschraubt bzw. arretiert werden.
[0041] Dieser entspricht dem in Fig. 2 gezeigten Zu-
stand am linken Verriegetungsbügel 7a. In diesem Zu-
stand lässt sich der Verriegelungsbügel 7a nur mittels
eines Schraubwerkzeuges öffnen und ein versehentli-
ches Öffnen der beiden Gehäuseteile wird verhindert.
[0042] Fig. 3 zeigt eine Unteransicht gemäß Fig. 2, bei
dem eine Schraube 17 das Federblech 20 und damit das
Sekundärverriegelungsmittel 12 am Verriegelungsbügel
7a festlegt. In der in Fig. 3 gezeigten Ansicht ist lediglich
ein Verriegelungsbügel 7a mit einem Sekundärverriege-
lungsmittel 12 versehen.

Bezugszeichenliste

Sekundärverriegelungsmittel und Steckverbindergehäu-
se mit einem Sekundärverriegelungsmittel

[0043]

1 Steckverbindergehäuse

2 erstes Gehäuseteil

3 zweites Gehäuseteil

4 Kabelausgang

5 Anschlussflansch

6 Gehäusewand

7 Steckverbinderverriegelung (Primärverriegelung)

7a Verriegelungsbügel

7b Befestigungsbolzen

9 Verriegelungsarm

10 Rastnase

12 Sekundärverriegelungsmittel

13 Verbindungsmittel

14 Öffnung

15 Öffnung

16 Öffnung

17 Arretiermittel (Schraube)

19 Gewindeöffnung

20 Federblech

30 Drehlager

Patentansprüche

1. Sekundärverriegelungsmittel (12) zum Verhindern
des werkzeuglosen Lösens einer Steckverbinder-
verriegelung (7) eines Steckverbindergehäuses (1)
mit einem als Primärverriegelungsmittel ausgebilde-
ten Verriegelungsbügels (7a) und einem aus dem
Steckverbindergehäuse (1) herausragenden gehäu-
seseitigen Befestigungsbolzen (7b), wobei das Se-
kundärverriegelungsmittel (12) als ein Federblech
(20) ausgebildet ist und das Federblech (20) eine
Öffnung (16) zur Befestigung am Verriegelungsbü-
gel (7) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass
das Federblech eine Öffnung (14) für den gehäuse-
seitigen Befestigungsbolzen (7b) und eine dazu be-
nachbarte Öffnung (15) aufweist, die derart am Fe-
derblech (20) angeordnet ist, dass dieses mittels ei-
nes lösbaren Verbindungsmittels (17) am Befesti-
gungsbolzen (7b) mit seiner Öffnung (14) festgelegt
werden kann und ein Betätigen des Verriegelungs-
bügels (7a) vom Verriegelungsbolzen (7b) dadurch
verhindert wird.

2. Sekundärverriegelungsmittel (12) gemäß Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass das Federblech
(20) als ein im wesentlichen zungenförmiges Sekun-
därverriegelungsmittel (12) ausgebildet ist.

3. Sekundärverriegelungsmittel (12) gemäß Anspruch
2, dadurch gekennzeichnet, dass benachbart
zum einen Ende des Federbleches (20) die Öffnung
(14) und benachbart zum gegenüberliegenden Ende
des Federbleches (20) die Öffnung (16) angeordnet
ist.

4. Sekundärverriegelungsmittel (12) gemäß Anspruch
3, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Öffnung
(15) zwischen der Öffnung (14) und der Öffnung (16)
im Federblech (20) befindet.

5. Sekundärverriegelungsmittel (12) gemäß einem der

5 6 



EP 2 410 618 A2

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich die Öffnungen (14, 15, 16) In
ihrer Lage auf einer gemeinsamen geometrischen
Achse am Federblech (20) befinden.

6. Steckverbindergehäuse (1) umfassend ein erstes
Gehäuseteil (2) und ein zweites Gehäuseteil (3) so-
wie eine Steckverbinderverriegelung (7) zum Verrie-
geln des ersten und zweiten Gehäuseteils (2, 3), wo-
bei die Steckverbinderverriegelung (7) aus einem
gehäuseseitigen Befestigungsbolzen (7b) am ersten
Gehäuseteil (2) und einem Verriegelungsbügel (7a)
am zweiten Gehäuseteil (3) besteht, derart, dass der
Verriegelungsbügel (7a) mit dem Befestigungsbol-
zen (7b) verriegelt werden kann, sowie ein Sekun-
därverriegelungsmittel (12) gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 5, wobei das Sekundärverriegelungs-
mittel (12) mittels eines Verbindungsmittels (13) am
Verriegelungsbügel (7a) so befestigt ist, dass die
Öffnung (14) des Sekundärverriegelungsmittels (12)
zumindest teilweise vom Befestigungsbolzen (7b)
durchdrungen wird, sofern sich das erste Steckge-
häuseteil und das zweite Gehäuseteil in einer ver-
riegelten Position befinden.

7. Steckverbindergehäuse (1) gemäß Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der Verriegelungs-
bügel (7a) verschwenkbar am zweiten Gehäuseteil
(3) mittels eines Drehlagers (30) befestigt ist.

8. Steckverbindergehäuse (1) gemäß Anspruch 6 oder
7, dadurch gekennzeichnet, dass der Verriege-
lungsbügel (7a) eine in Lage und Größe auf die Öff-
nung (15) abgestimmte Gewindeöffnung (19) zum
Befestigen des Sekundärverriegelungsmittels (12)
aufweist, um dieses mittels einer Schraube (17) am
Verriegelungsbügel (7b) in seiner bestimmungsge-
mäßen Lage an der Gewindeöffnung (19) festzule-
gen.
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